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Darf bin katholiſcher Advocat In Uordamerika Ehe
ſcheidungsproteſſe) übernehmen?

Von Zeininger Rector und Profeſſor IM Provincialſeminar
5  U Franeis Wiskonſin, Nordamerieg

unterliegt keinem Zweifel daß b IN den Fällen wo En
ll auf Scheidung ohne ſündigen klagen ann auch deſſen
Proceß übernehmen darf

Auch kann als er angenommen werden daß der Advocat
ehe emen olchen Proceß anmmmm nicht ver iſt ſeinen
Clienten 3u fragen ob EL viellei die Abſicht habe ſich wieder 3u
verheiraten ob ſeine Gründe für die Scheidung auch wahr ſetlen
ob eine Ehe kir oder ſtaatliche Giltigkeit habe denn ſein
Client iſt ihm auf dieſe Fragen keine Antwort ſchuldig, weil

Advocaten wohl die gute Führung eines Proceſſes M aber
Gewiſſensrathſchläge erwartet Der Advocat kann IN dieſem 6
mmer vorausſetzen daß ein Client eidung wegen der
reimn bürgerlichen Folgen und Wirkungen age Eine ſündhafte xAbſicht
von Clte des Clienten braucht nicht ohne weiters angenommen zu
werden Peccatum 110II praesumitur 86d Probari debet

Wie ſtellt ſich aber der Fall venn die ſündha Abſicht des
Clientenf Der voca vel entweder vom Clienten
oder von anderen glaubwürdigen erſonen daß die eidung deß
halb wird um emne Ehe eingehen können oder
daß die Gründe die vorgeſchützt werden Scheingründe ſin
Darf * auch I dieſem Falle Mithilfe 3u agen? Meine Meinung
iſt daß Eln katholiſcher Voea nter dieſen Umſtänden 65  Ur Scheidung

giltigen Ehe ni mitwirken darf und zwar Aus folgenden
ründen

Handelt IMͤM Namen und nicht wie der Richter
gleichen Falle Sinne der Geſetze

Qt ETL nicht wie der Richter den Entſchuldigungsgrund
der Nothwendigkeit denn kann jeden Eheſcheidungs-Proceß ablehnen
und doch vbea ſein und elben

ES kann hier eingewendet werden daß urch die Weigerung
de katholiſchen Advocaten die Sünde der Scheidung durchaus nich

1½) Auch viele Väter faſſen das Fließen von Blut un Waſſer als en
Wunder auf, 0 3. Orig Cyrill Hieros0l Catech. 3 U A Vg ahrgSS un 59
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verhindert werde, denn eS giht Advocaten genug, die ſehr gerne ſolcheProceſſe übernehmen Der Verluſt, der ihm daraus erwachſe, ſeinicht unbeträchtlich.
* frägt ſich NMun. Xꝗ

ſt da  8 ueéerum CESSAII llein ein genügenderGrund, durch die Verweigerung der Mitwirkung die ſündhafteHandlung doch nicht verhindert werden kann? ſt der Act der

F Cooperatio wenigſtens indifferent und nan hat die Ver—
muthung, daß Er von Jemanden zuu Begehung einer Sünde
benützt werde, die aber auch onſt nicht unterbleiben ürde, ſo reichtdas lucrum C6SSAIIS AU Entſchuldigungsgrund Ni B kann
ein Fleiſcher Jemanden Fleiſch verkaufen, von dem v ſtark ver
muthet, daß CEL C5 an einem Faſttage genießen werde önnte
eben von ſeiner COOperatio auch ein erlaubter Gebrauch emachtwerden; ſeine Cooperatio ibt keinen anderen Einfluß Aus, al  D daßſie die Möglichkeit des Mißbrauches zuläßt. Dagegen halte ich dafür,daß das luerum AIIS allein nicht genügend ſei, enn die Cooperatiogewiß 3u einer Sünde ühren wird, wie FleiJemanden vorſetzen, dem man die Gewißheit hat, daß EL
vom Abſtinenzgebote N dispenſirt iſt, und dasſelbe begehrt,
́um das Gebot 3u übertreten, oder Perſonen geiſtige Getränke ver
abreichen, von denen man die Gewißheit hat, daß ſie ſich berauſchenwerden. Eine ſolche Cooperatio wird erlaubt, wenn noch andere
Gründe zUum lucrum CESSANS kommen, Verhinderung vbvon nochgrößeren Sünden, e Gottesläſterung, Verhinderung eines ſchwerenSchadens Dieſes, auf unſeren Fall angewandt, ergibt, daß da
üuerum CESSaIUS für den katholiſchen AdvocatenI als Entſchuldigungausreicht, denn CEL weiß Q, te vorausgeſetzt wird, daß ſeine DienſteI:: ur 5  U Erreichung eines ſündhaften Zweckes verlangt werden.

Die Anſicht daß das lueærum C688. allein immer, ohneCttere eine COOperatio materialis rlaubt mache, erſcheint mir
Ni im vollen Einklange ſtehen mit den Worten der U1 Schrift„Was Nu eS dem Menſchen, wenn Eu die ganze Welt gewinnt,
aOn ſeiner (ele aber Schaden leide

Paſtoral⸗Fragen Und Jfülle
11 Vier 0  e du  VV Süd⸗Africa. Gelöst von PrälatDr Erneſt Müller u Wien.

(Verleitung zur un oder zur ſtrafbaren
Handlung.) „n den Diamant⸗-Minen Süd⸗Africas beſteht die
Praxis, daß geheime Poliziſten Andern, gewöhnlich verdächtigenPerſonen, Diamanten erkaufe anbiethen in der Abſicht, dieſe

„fangen.“ Auf unerlaubten Ankauf Diamanten beſteht eine


